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[C - 2000/00057]
27 JANUARI 2000. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de

officiële Duitse vertaling van wettelijke bepalingen van 1998 tot
wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoordineerd op
14 juli 1994

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet : van 31 december 1983 tot' hervorming der
instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, inzonderheid op arti-
kel 76, § 1, 1° en § 3, vervangen door de wet van 18 juli 1990 ;

Gelet op de ontwerpen van officiële Duitse vertaling
-van de artikelen 62, 75 tot 97, 99, 100, 103 tot 125, 133 tot 135, 138,

142 tot 153 en 195 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale
bepalingen,
- van artikel 6 van de wet van 22 februari 1998 houdende sommige'

sociale bepalingen,
opgemaakt door de Centrale dienst voor Duitse vertaling van het

Adjunct-Arrondissementscommissariaat in Malmedy;
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :
Artikel 1. De bij dit besluit respectievelijk in bijlagen 1 én 2

gevoegde teksten zijn de officiële Duitse vertaling
van de artikelen 62, 75 tot 97, 99, 100, 103 tot 125, 133 tot 135,138 ;

142 tot 153 en 195 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale
bepalingen;
- van artikel 6 van de wet van 22 februari 1998 houdende sommige

sociale bepalingen .

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de
uitvoering van dit besluit .

Gegeven te Brussel, 27 januari 2000.

ALBERT

Van Koningswege
De Minister van Binnenlandse Zaken,

A. DUQUESNE
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Bijlage 1 - Annexe 1

DIENSTSTELLEN DES PREMIERMINISTERS
22. FEBRUAR 1998 Gesetz zur Festlegung sozialer Bestimmungen

ALBERT II., Ktinig der Belgier,
Allen Gegenwartigen ùnd Zukünftigen, Unser Gruf3l

Die Kammem haben das Folgende angenommen, and Wir sanktionieren es :
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[C - 2000/000571
27 JANVIER 2000. - Arrêté royal établissant la traduction officielle

en langue allemande de dispositions légales de 1998 modifiant la
loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités,
coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la' loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone notamment l'article 76, § le', 1° et § 3,
remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu les projets de traduction officielle en langue allemande
- des articles 62, 75 à 97; 99,100,103 à 125,133 à 135,138,142 à 153

et' 195 dé la loi du 22 :février 1998 portant des dispositions sociales,

- de l'article 6 de la loi du 22 février 1998 portant certaines
dispositions sociales;

établis par le Service central de traduction allemande du Commissa-
riat d'arrondissement adjoint à Malmedy ;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons
Article r`. Les te tes figurant respectivement aux annexés 1 et 2 du

présent arrêté constituent la traduction officielle en langue allemande
-des articles 62,75 à 97, 99,100,103 à 125,133 à 135,138,142 à 153

et 195 de la loi du 22 février 1998 portant des dispositions sociales ;

de' l'article 6' de la loi du 22 février 1998 portant certaines
dispositions sociales.

Art. 2; Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du
présent arrêté.

. Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2000 .

ALBERT

Par le Roi
L Ministre de l'Intérieur,

A. DUQUESNE

(. . .)
TITEL 2- Soziale Angelegenheiten

(. ..)
KAPITEL IV - Soziale Sicherheit

Art. 62 -Artikel 135 des Gesetzes vom 29 . April 1996 zur Festlégung sozialer Bestimmungen wird durch folgende
Bestimmung ersetzt

«Art. 135 - In das am 14. Juli 1994 koordinierte Gesetz über die Gesundheitspflege- und Entschadigungspflicht-
versicherung wird ein Artikel 78bis mit folgendem Wortlaut eingefügt:

«Art. 78bis - § 1 Der Dienst für Entschadigungen ist mit der Anwendung der Bestimmungen über
Invaliditàtspensionen beauftràgt, die im ErlaSgesetz vom 10. Januar 1945 über die soziale Sicherheit der Bergarbeiter
und der innen gleichgestellten Personen vorgesehen sind .

§ 2 - Ein Geschàftsführender Ausschu1 wird unter der Bezeichnung «Geschaftsführender Ausschu8 für
Bergarbeiter» geschaffen.

Dieser Ausschu1 setzt sich aus eiher gleichen Zahl Vertreter der reprasentativen Organisationen aller
Arbeitnehmer und Arbeitgeber zusammen .

Der Kánig bestfnimt die Zahl der ordentlichen Vertreter und der Ersatzvertreter und ernennt sie . Er ernennt den
Presidenten. Er legt die Regeln hinsichtlich der Arbeitsweise des Geschaftsführenden Ausschusses fest .
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Zwei Regierungskommissare, die vont Künig auf Vorschlag des für die Sozialen Angelegenheiten zustandigen
Ministers beziehungsweise des für die Finanzen zustandigen Ministers ernannt werden, wonnen den Versammlungen
dés Ausschusses mit beratender Stimme bei .

Der in § 4 erwâhnte Generalverwalter wird vom Künig ernannt und untersteht dei Gewalt dieses Geschaftsfüh-
renden Ausschusses .

§ 3.. Für die Ausführung der in § 1 erwahnten Aufgabe wird ein administratives Büro eingesetzt, das aus Personal
der Zentralverwaltung des Nationalen Pensionsfonds für Bergarbeiter und der Vorsorgekassen zusammengesetzt ist .

Dieses Büro verfügt über einen Stellenplan und über Sprachkader, die getrennt sind von derven des Instituts.
§ 4 - Die Steile eins Generalverwalters wird geschaffen, um die Leitung des in § 3 erwâhnten Büros zu

gewahrleisten .»

{. . .)

KAPITEL V - Gesundheitspflege- und Entschüdigungsversicherung

Abschnitt 1- Beweiskraft
Art . 75 - § 1 - In das am 14. Juli 1994 koordiniérte Gesetz über die Gesundheitspflege- und Entschadigungspflicht-

versicherung wird ein Artikel 9bis mit folgendem Wortlaut eingefügt :
«Art . 9bis - Der Künig kaan bestimmen, unter welchen Bedingungen die im Rahmen. des vorliegenden

koordinierten Gesetzes und seiner Ausführungserlasse èrforderlichen Daten,,die von den Pflegeerbringern, den
Versicherungstragern, dem Nationalen Krankenkassenkollegium oder dem Institut durch fotografische, optische,
elektronische, magnetische Verfahren oder durch jede andere Technik gespeichert, verarbeitet oder übermittelt werden,
und die Wiedergabe dieser Daten auf Papier oder einern anderen lesbaren Datentrager Beweiskraft bis zum Beweis des
Gegenteils haben.

Der vorhergehende Absatz ist ebenfalls anwendbar auf Daten, die von anderen Personen als den in diesem Absatz
erwahnten nátürlichen oder juristischen Personen inAnwendung des vorhegenden koordinierten Gesetzes und seiner
Ausführungsérlasse gespeichert oder übermittèlt werden.

Der Künig bestimmt die in Absatz 1 erwahnten Bedingungen nach Stellungnahme des Ausschusses des Dienstos
für verwaltungstechnische Kontrolle, des Ausschusses des Dienstes für medizinische Kontrolle and -des Kontrollaus-
schusses der Zentralen Datenbank der sozialen Sichèrheit . Darüber hinaus ist die Stellungnahme des Versicherungs-
ausschusses oder des Geschaftsführenden Ausschusses des Dienstes für Entschadigungen erforderlich, wenn diese
Bedingungen Daten über die Cesundheitspflegeversicherung beziehungsweise Daten über die Entschadigungs- und
Mutterschaftsversicherung betreffen.»

	

-
§ 2 - Artikel 53 Absatz 9 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995,

wird aufgehoben .

Abschnitt I1- Gesundheitspflegeversicherung

A. Gesundheitsleistungen und Beteiligung
Art . 76 - Artikel 34 desselben koordiniertèn Gesetzes; abgeandert durch die Gesetze vom 21 . Dezember 1994 und

20. Dezember 1995, wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Die Gesundheitspflegeversicherung beteiligt sich in der Regel nicht an Leistungen, die zu kosmetischem Zweck,

im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung oder im Rahmen klinischer Versuche erbracht werden, auf er unter den
vom Künig nach Stellungnahme des Versicherungsausschusses festgelegten Bedingungen .»

Art. 77 - Artikel 35 § 1 Absatz 2 vierter Satz desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom
20. Dezember 1995, wird durch folgende Satze ersetzt :

«Diese Zulassungskriterien betreffen, was die in Artikel 34 Absatz 1 Nr. 5 erwahnten Leistungen betrifft, Preis,
veranschlagtes Volumen, Kosten der Behandlung mitpharmazeutischen Lieferungen, die Tatsache, dag der wichtigste
wirksame Bestand teil patentiert ist oder nicht, Elemente medizinischer, epidemiologischer, therapeutischer und
sozialer Art . Was die in Artikel 34 Absatz 1 Nr. 4, insofern es Implantáte betrifft, und Nr. 20 erwahnten Leistungen
angeht, betreffen diese Zulassungskriterien Preis, Kosten für die Versicherung und Elemente medizinischer,

- therapeutischer und sozialer Art.»
Art. 78 - Artikel 48 § 2 Absatz 2 desselben koordinierten Gesetzes wird aufgehoben.
Art. 79 - Artikel 49 § 3bis desselben koordinierten Gesetzes, eingefügt durch das Gesetz vom 20 . Dezember 1995,

wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Die aufgrund von Artikel 37 § 12 festgelegte Kürzung der Beteiligung der Gesundheitspflegepflichtversicherung,

die sich aus dieser Kündigung ergibt, darf auf keinen Fall seitens des betreffenden Pflegeerbringers von- den
Begünstigten zurückgefordert werden .»

Art. 80 - In Artikel 64 Absatz 1 and 2 desselben koordinierten Gesetzes werden die Würter «medizinischen oder
medizinisch-technischen Diensten» durch die Würter «medizinischen oder medizinisch-technischen Diensten, Abtei-
lungen oder Funktionen» ersetzt .

B . Finanzierung multidisziplinarer Begleitteams für Palliativpflege
Art. 81- In Artikel 22 désselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995 und

durch die Küniglichen Erlasse vom 13 . April 1997 und 25. April 1997, wird eine Nummer titer mit folgendem Wortlaut
eingefügt :

«6ter . schlieBt auf Vorschlag des Kollegiums der Arzte-Direktoren die in Artikel 23 § 3bis erwahnten Abkommen
mit den in Artikel 34 Nr. 21 erwahnten muitidisziplinaren Begleitteams ab,».

Art . 82 - In Artikel 23 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch die Gesetze vom 20 . Dezember 1995 und
29 . April 1996 und durch den Küniglichen Erlall vom 25. April 1997, wird ein § 3bis mit folgendem Wortlaut eingefügt :

«§ 3bis - Das Kollegium der Arzte-Direktoren erstellt mit den in Artikel 34 Nr. 21 erwahnten multidisziplinaren
Begleitteams für Palliativpflege Entwürfe von Abkommen, die mit innen zu schliellen sind, und legt sie zu diesern
Zweck dem Versicherungsausschull vor. Die Abkommensentwürfe werden ebenfalls derHaushaltskontrolikommission
übermittelt.
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Der Konig bestimmt auf gemeinsamen Vorschlag des far die Sozialen Angelegenheiten zustandigen Ministers and
des für die Volksgesundheit zustandigen Ministers and auf Vorschlag ader nach Stellungnahme des Kollegiums der
Arzte-Direktoren die Mindestkriterien, denen diese Abkommen entsprechen mussen .»

Art. 83 - Artikel 34 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch die Gesetze vom 21 . Dezember 1994 and
20. Dezember 1995, wird durch eire Nummer 21 mit folgendem Wortlaut erganzt:

«21. von einem multidisziplinaren Begleitteam erbrachte Palliativpflege .»
Art. 84 - Artikel 37 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995 and

durch die Kóniglichen Erlasse vom 12. Dezember 1996, 21 . Februar 1997 and 16 . April 1997, wird wie folgt abgeandert:
1. Paragraph 11 wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Diese Beteiligung kann unter den vom Konig festgelegten Bedingungen durch einen im Ministerrat beratenen

ErlaI gekürzt werden .»
2. Ein § l4quater mit folgendem Wortlaut wird eingefügt :
«§ l4quater - Für die in Artikel 34 Nr. 21 erwahnten Leistungen wird die Beteiligung der Gesundheitspflegever-

sicherung auf 100 Prozent der Honorare and Preise festgelegt, die in den in Artikel 22 Nr. 6tèr erwahnten Abkommen
bestimmt werden .»

3. Ein § 16ter mit folgendem Wortlaut wird eingefügt :
«§ 16ter - DerKonig kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlaf; unter denvon Ihm bestimmten Bedingungen

den Eigenanteil für Gesundheitsleistungen, die zugunsten von Begünstigten erbracht werden, die Palliativpflege
benotigen, ganz oder teilweise stretchen .»

C. Abkommen mit den Fachkraften für Krankenpflege und den Diensten für Hauspflege
Art. 85 - In Artikel 42 Absatz 1 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom

20. Dezember 1995, werden zwischen den Worter «Fachkraften für Krankenpflege» und der Wort «Heilgymnasten»
die Worter «und Diensten für Hauspflege» eingefügt .

Art. 86 - Die Überschrift von Titel UI Kapitel V Abschnitt 1 Buchstabe B desselben koordinierten Gesetzes,
abgeandert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995, wird durch folgende Überschrift ersetzt :

«B. Abkonunen mit den Hebammen, Fachkraften für Krankenpflège und Diensten fit Hauspflege, Heilgymnasten,
Logopaden und Lieferern von Prothesen, Apparaten und Implantaten»

Art. 87 - In Artikel 43 desselben. koordinierten Gesetzes werden Absatz 1, abgeandert durch das Gesetz vorn
20. Dezember 1995, und Absatz 2 durch folgende Absàtze,ersetzt :

«Gibt es auf nationaler Ebene kein Abkommen mit den Hebammen, Fachkraften für Krankenpflege und Diensten
für Hauspflege, Heilgymnasten, Logop~den und Lieferern von Prothesen, Apparaten und Implantaten, weil dieses
Abkommen nicht geschlossen worden, nicht gebilligt worden oder gegenstandslos geworden Est, kunnen alle
Versicherungstr ger zusammen und die beteiligten Berufsorganisationen oder die reprasentativen Organisationen der
betreffenden Dienste umnfttelbar regionale Abkommen verhandeln und schlieten .

Diese Abkommen werden in regionalen Kommissionen geschlossen, in denen eine gleiche Zahl Vertreter der
Versicherungstrager einerseits und Vertreter der Organisationen, die für die beteiligten Berufe oder Dienste in der
betreffenden Region repr~sentativ sind, andererseits zusammenkommen .. Für die Anwendung der Bestimmungen des
vorliegenden Artikels kaan der Konig bestimmèn, was unter «Region» zu verstehen Est.

Art. 88 - In Artikel 44 § 1 Absatz 1 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom
20. Dezember 1995, werden zwischen den Wortern «Fachkrafte,für Krankenpflege» und dem Wort «Heilgymnasten»
die Worter «und Dienste für Hauspflege» eingefügt.

Art. 89 - In Artikel 211 § 2 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 29. April 1996,
werden die Worter «oder Einrichtungen» durch .die Worter «oder Anstalten, Diensten oder,Einrichtungen» ersetzt .

Art. 90 - In Artikel 212 desselben koordinierten Gesetzes werden die Worter «oder Anstalten» durch die Worter
«roder Anstalten, Dienste oder Einrichtungen» ersetzt:,,

D. Sozialstatut der Arzte, Fachkrafte der Zahnheilkunde und Apotheker
Art. 91 - In Artikel 54 § 1. Absatz 3 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom

20. Dezember 1995, wird der vorletzte Satz durch folgenden Text ersetzt:
«Diese Verpflichtung gilt nicht für Apotheker. Ihre reprasentativen Organisationen kunnen jedoch auch eine vom

Ki nig unter denselben Bedingungen zugelassene Pensionskasse schaffen .»
Art. 92 - In Artikel 54 § 1 desselben koordinierten Gesetzes wird zwischen den Absatzen 4 und 5 folgender

Absatz eingefügt:
«Verwendet ein Pflegeerbringer die Beteiligung des Instituts für eire Ruhestands- oder Todesfállversicherung, die

das Recht vorsieht, seinen Versicherungsvertrag zurüçkzukaufen oder einen VorschuS zu erhalten, dürfen diese Rechte
jedoch nicht den aufgrund der vorerwahnten Beteiligung zum Kapital geschlagenen Betrag betreffen . Dieser Betrag
darf auch nicht als Sicherheit dienen .»

Art. 93 - Artikel 54 § 1 Absatz 5 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom
20. Dezember 1995, wird durch folgenden Absatz ersetzt :

Die Beitrage, die im Rahmen eines Ruhestands- und Todesfallversicherungsvertrags mit einer vom Konig
aufgrund von Absatz 3 zugelassenen Pensionskasse gezahlt werden, werden für die Anwendung des Einkommen-
steuergesetzbuches 1992 als Beitrage angesehen, die in Ausführ ung der sozialen Rechtsvorschriftèn geschuldetwerden,
wobei sie jedoch 115 Prozent des absoluten Hochstbetrags des Beitrags nicht übersteigen dürfen, der in Ausführung
von Artikei 52bfs § 2 des Koniglichen Erlasses Nr 72 vom 10. November 1967 liber die Ruhestands- und
Hinterblielienenpensionen fur Selbstandige festgelegt is t, ufid dies unabhangig vom steuerbaren Einkommen des
Versicherungsnehmers .

14193
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E. Klinische Biologie
Art. 94 - Artikel 61 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeandert :
1. In § 3 Absatz 3 werden die Wdrter «Der Wert von X wird getrennt für jedes Rechnungsjahr festgelegt» durch die

WOrter «Der Künig legt den Wert von X getrennt für jedes Rechnungsjahr fest» ersetzt.
2 . lm selben Paragraphen 3 wird der letzte Absatz gestrichen .
3. In § 5 wird der letzte Absatz gestrichen .
4. In § 12 Absatz 3 werden die WSrter «Der Wert von X wird getrennt für jedes Rechnungsjahr festgelegt» durch

die WSrter «Der K6nig legt den Wert von X getrennt für jedes Rechnungsjahr fest» ersetzt.
5. Im selben Paragraphen 12 wird der vorletzte Absatz gestrichen .
6. In § 14 wird der vorletzte Absatz gestrichen.

F Verpflichtungen der Antragsteller bei Ablehnung des Antrags auf Streichung von Fertigàrzneimitteln von der Liste
der für die Erstattung zugelassenen Arzneimittel oder des Antrags auf Anderung der Verpflichtung, die beim
vorerwahnten Antrag auf Zulassung eingegangen wurde
Art. 95 - In Artikel 72 bis desselben Gesetzes, eingeftigt durch das Gesetz vom 20 . Dezember 1995, dessen heutiger

Text § 1 bilden wird, wird ein § 2 mit folgendem Wortlaut hinzugefügt :
«§ 2 - Der Minister kann zusammen mit dem Minister der Wirtschaft aufgrund pharmakotherapeutischer und

sozialer Kriterien und innerhalb einer Frist von fünfundvierzig Tagen ab dem Empfang des Antrags auf Streichung
eines Fertigarzneimittels von der Liste der für die Erstattung zugelassenen Arzneimitteln oden des Antrags auf
Anderung der beim Antrag auf Zulasstmg eingegangenen Verpflichtung den Antragsteller verpflichten, das
Arzneimittel wahrend eines Jahres weieer unter den bestehenden Preis- end Erstattungsbedingungen an Apotheker
abzugeben Nach Ablauf dieser Frist von fünfundvierzig Tàger wird davon ausgegangest, daS dem Antrag
stattgegeben worden ist. Der K®nig bestimm.t das Verfahren, das der Antragstelle end die vorerwahnten Minister
einhalten mussen, end auf welche Weise der in Artikel 27 erwahnte Fachrat für Fertigarzneimittel in lieses Verfahren
einbezogen wird .

Nach Ablauf dieses Zeitraums von einem Jahr kann der Antragsteller erneut eiven Antrag; so wie in
vorhergehenden Absatz vorgesehen, einreichen .

	

-
Degen Antragsteller, die den ihnen aufgrund von Absatz 1 obliegenden Verpflichtungen nicht -nachkommen,

werdenadministrative Geldstrafen verhangt, die vom Künig gem92 dem in Artikel 168 erwahnten Verfahren festgelegt
werden.

Begeht der Zuwiderhandelnde innerhalb eiiner Frist von drei Jahren ab dem Datum, an desa eine administrative
Geldstrafe gegen ihn verhangt worden ist, eiven VerstoS derselben Art wie der, der zur Anwendung der
adininistrativen Geldstrafe geführt hat, wird der Betrag der zuvor auferlegten Geldstrafe jeweils verdoppeît . Bei
Zusammentreffen von Versttiten werden die Geldstrafen kumulativ angewandt .

G. Bekanntmachung
Art. 96 - Artikel 127 § 1 Buchstabe b) dessèlben koordinierten Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt :
«b) an jede Person, die ermaehtigt ist, die in Artikel 34 Absatz 1 Nr. 1 Buchstabe b) and c), Nr. 4 und Nr. 7bis

erwahnten Leistungen zu erbringen, end die in der in Artikel 22 Nr . 7 erwahnten'Liste aufgeführt ist,» .

H. Tariffestsetzungsamter
- Art. 97 - In Artikel 165 desselben koordinierten Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 20 . Dezember 1995,

wird Absatz 3 durch folgende Bestimnlungen ersetzt :

	

f
«Diese Amter sind ermachtigt, enter den vom Kmnig bestimmten Bedingungen von den Apothekern eine

Beteiligung an den Tarifierungskosten zu verlangen.
Apotheker und Arzte, für die die Beteiligung gemaft Absatz 1 erfolgt, mussen sich eirem Tariffestsetzungsamt

ihrer Wahl anschliel3en .
Der Künig kann Regeln festlegen in bezug auf:
1 . diesen Beitritt, enter anderem in bezug auf die Aufkündigung des Beitritts seitens des Tariffestsetzungsamtes

und die Rücknahme des Beitritts seitens des Angeschlossenen,
2. die Weitervergabe der Tarifierung an Subunternehmen.»

I. Honorarzusatze

( . . .)
Art. 99 - Ein Artikel SObis mit folgendem Wortlaut wird in das am 14. Juli 1994 koordinierte Gesetz über die

Gesundheitspflege- end Entschadigungspflichtversicherung eingefügt:
«Art. 50bis - § 1 - Ob ein Arzt der in Artikel 50 erwahnten Vereinbarung beitritt oden nicht, die Tarife, die als

Berechnungsgrundlage für die Beteiligung der Versicherung geiten, sind die maximalen Honorare, die verlangt werden
kunnen, wenn die Leistungen erbracht werden :

a) fin Rahmen eines organisierten Bereitschaftsdienstes,
b) im Rahmen der Aufnahme auf einer Intensivstation,
c) zugunsten von Patienten, die in einem Zweibett- oder Gemeinschaftszimrner aufgenommen sind, die beantragt

haben, in einem Zweibett- oder Gemeinschaftszimmer aufgenommen zu werden, oder die aus medizinischen Gründen
in einem Einzelzimmer aufgenommen sind,

d) zugunsten von Kindern, die zusammen mi' einem begleitenden Elternteil in einem Krankenhaus aufgenommen
werden .

	

-
§ 2 - Der KSnig kann durch einen im Ministerrat beratenen Erlai die maximalen Honorare end die maximalen

Honorarzusatze festlegen, die von Arzten, ob sie einer Vereinbarung beigetreten sind oder nicht, verlangt werden
kinnen, wenn Leistungen zugunsten von Patienten erbracht werden, die auf inren ausdrücklichen Wunsch end ohne
dag dies für ihre Behandlung erforderlich ware, in einem Einzelzimmer aufgenommen sind,

Er bestimmt auf dieselbe Weise, welche Informationen der Arzt oder Krankenhausverwalter den Patienten geben
mug end wie diese Informationen erteilt werden kSnnen .»
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Art. 100 - Artikel 99 tritt am 1. Dezember 1998 in Kraft .

(. . .)

K. Chronische Krankheiten
Art. 103 - Artikel 34 Nr. 14 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und

Entschadigungspflichtversicherung, aufgehoben durch . das Gesetz vom 20 . Dezember 1995, wird mit folgendem
Wortlaut wieder aufgenommen:

«14. Material und Pflegeprodukte fur die Hauspflege von Begünstigten, die an einer schweren Erkrankung
leiden,».

Art. 104 - Artikel 35 § 1 desselben Gesetzes, abgeündert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995, wird durch
folgenden Absatz erganzt:

«Der Kong bestimmt die in Artikel 34 Nr. 14 erwahnten Leistungen .»

Art. 105 - Artikel 37 desselben Gesetzes wird wie folgt abgeandert :
A) Paragraph 16bis, eingefügt durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995, wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«§ 16bis - Der Kónig kann durch einep im Ministerrat beratenen Erlal3 unter Bedingungen, die Er bestimmt :
1 . den Eigenanteil für Gesundheitsleistungen, die zugunsten von Begünstigten mit chronischer Krankheit erbracht

werden, ganz oder teilweise abschaffen,
2. eine Pauschalzulage, deren H6he Er bestimmt, zugunsten der vorerwahnten Begünstigten als Zusatzbeteiligung

an ihren Ausgaben für Gesundheitspflege einführen .
Der Kónig bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlag, welche Begünstigten für die Anwendung von

Absatz 1 als Begünstigte mit chronischer Krankheit angesehen werden müssen, wobei diese Begünstigten eine oder
mehrere der nachstehend erwahnten Bedingungen erfüllen mussen :

-- an einer Krankhéit leiden, die auf der von Ihm erstellten Liste vorkommt,
- einen von Ihm bestimmten Grad der Pflegeabhangigkeit erreicht haben,
- wahrend eines von Ihm bestimmten Zeitraums Eigenanteile entrichtet Naben, deren Hóhe den von Ihm

festgelegten Betrag überschreitet.
Der Kinig kaan nách Stellungnahme des zustandigen Fachrates die Gesundheitsleistungen festlegen, auf die die

Bestimmung von Absatz 1 Nr. 1 anwendbar ist. Es wird davon ausgegangen, dag die Stellungnahme des Fachrates
abgegeben worden ist, wenn sie innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach ihrer Beantragung noch nicht erteilt
wurde .»

B) Der Artikel wind durch folgende Bestimmung erganzt :
«§ 20 - Der Kinig legt nach Stellungnahme des Versicherungsausschusses die Beteiligung der Gesundheitspfle-

geversicherung an den in Artikel 34 Nr. 14 erwahnten Leistungen und die Erstattungsbedingungen fest. Er kaan
bestimmen, dag diese Beteiligung in Fórm einer Pauschale oder eines H&chstbetrags für einen von Ihm bestimmten
Zeitraum bewilligt wird.»

Abschnitt III - Entschadïgungsversicherung
Art. 106 - Artikel 82 Absatz 1 des am 14. juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und

Entschhadigungspflichtversicherung wird durch folgende Bestimmung erganzt :
«4. legt auf Vorschlag des in Artikel 85 erwahnten Medizinischen Fachrates die allgemeinen medizinischen

Richtlinien und Kriterien fest .»
Art. 107 - Artikel 85 desselben Gesetzes wird durch folgende Bestimmungen ersetzt:
«Art. 85 - Beim Dienst für Entschadigungen wird eias Medizinischer Fachrat eingesetzt, der als Aufgabe hat:
1. auf Antrag des Geschaftsführenden Ausschusses des Dienstes für Entschadigungen, des Medizinischen

Invaliditatsrates oder aus eigener Initiative Stellungnahmen über medizinische Probleem in bezug auf die Feststellung
der Arbeitsunfahigkeit abzugeben,

2. allgemeine medizinische Richtlinten und Kriterien vorzuschlagen, um Evaluationsprbbleme in bezug auf die
Arbeitsunfíihigkeit besser lflsen zu kunnen ; diese Richtlinien und Kriterien werden anschliellend vom Medizinischen
Invaliditatsrat festgelegt,

3. aashand statistischer Daten über die Arbeitsunfahigkeit Untersuchungen über die Arbeitsweise der Entschadi-
gungsversicherung vorzunehmen und Stellungnahmen über Probleme, die in diesem Bereich aufkommen, abzugeben .

Zusammensetzung und Regelra hinsichtlich der Arbeitsweise diesel Rates werden vom Künig festgelegt, der
ebenfalls den Prdsidenten und die Mitglieder ernennt .»

Art. 108 - Artikel 90 desselben Gesetzes wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Der Vertrauensarzt des Versicherungstragers befindet ebenfalls über die Anwendung der Artikel 101 Absaiz 1

und 102 Absatz 1 in einem Zeitraum primarer Arbeitsunfahigkeit.»
Art. 109 - Artikel 94 desselben Gesetzes wird durch folgenden Absatz erganzt .
«Der Medizinische Invaliditatsrat befindet ebenfalls gemal3 den Bestimmungen von Artikel 82 über die

Anwendung von Artikel 101 Absatz 1 und von Artikel 102 Absatz 1 wahrend eines Invaliditatszeitraums .»
Art. 110 - Artikel 93 desselben Gesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom 4 . August 1996, wird durch folgenden

Absatz erganzt:
«Der KSnig karn fur die von Ihm bestimmten Kategorien von Invaliden enter den von Ibm festgelegten

Bedingungen eine Pauschalbeihilfe für die Hilfe einer Drittperson bewilligen.»
Art. 111 - Ein Artikel 104bis mit folgendem Wortlaut wird in dasselbe Gesetz eingefügt :
«Art. 104bis - Der Künig bestimmt, unter welchen Bedingungen Berechtigte auf die innen bewilligten

Entschadigungen verziekten kunnen .»

141.95
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Abschnitt TV- Organisation des LIKIV
Art. 112 - Artikel 12 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes liber die Gesundheitspflege- und Entschadigungs-

pflichtversicherung wird wie folgt abgesndert:
1 . Nr. 3 wird durch folgende Bestimmung ergsnzt :
«; Disziplinarstrafen, die Beamten der Stufe 1 auferlegt werden müssen, werden jedoch vom Minister verhangt,

vorbehaltlich dessen, was in den Artikeln 155 und 161 in bezug auf dié Arzte-Inspektoren, Apotheker-Inspektoren und
Inspektoren bestimmt wird,» .

2. Eine Nummer 3bis mit folgendem Wortlaut wird eingefügt :
«3bis . bestimmt die zustandigen Vorgesetzten, die vorlaufige Vorschlage in bezug auf Disziplinarstrafen machén,».
Art. 113 - In Artikel 155 Absatz 10 desselben koordinierten Gesetzes werden die Worter «oder das Gemeinwohl»

gestrichen.
Art. 114 - Artikel 161 desselben koordinierten Gesetzes wird wie folgt abgesndert:
1 . Absatz 1 billet § 1 .
2. Die Absatze 2 und 3 bilden § 2.
3 . Paragraph 1 wird durch eine Nr. 12 und eine.Nr. 13 mit folgendem Wortlaut erganzt :
«12. kann den Inspektoren und beigeordneten Inspektoren, die verschiedene Dienstgrade innehaben, die im Statut

der Staatsbediensteten vorgesehenen Dlsziplinarstrafen auferlegen mit Ausnahme der Zurückstufùng im Dienstgrad
und der Entfemung aus dem Dienst, die vom Konig auf Vorschlag des Ausschusses ausgesprochen werden,

13 . schlagt dem Minister jedesmal, ween das Interesse des Dienstep es erfordérlich macht, die einstweilige
Amtsenthebung der Inspektoren und der beigeordneten Inspektoren in den Grenzen und gems8 den Bedingungen und
Modálitsten vor, die aufgrund der statutarischen Bestimmungen zur Regelung der einstweiligen Amtsenthebung im
Interesse des Dienstes, festgelegt sinds»

	

. .
4. In § 2 Absatz 1 werden die Worter «in Absatz 1 Nr. 1 und 10» durch die Worter «in § 1 Nr. 1, 10, 12 und 13»

ersetzt.
5 . Paragraph 2 wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Ween der Ausschul seine in § 1 Nr. 12 und 13 erwahnten, Befûgnissé ausübt, mug der Inspektór oder

beigeordnete Inspektor vorab vom Ausschu(3 angehort werden und darf sich von einer Person seiner Wahl beistehen
lassen.»

Art. 115 - Artikel 185 § 2 desselben koordinierten Gesetzes wird wie folgt abgesndert:'
1 . In Absatz 1 werdendie Worter «auf Vorschlag der Ausschüssé dieser Dienste» gestrichen .'
2. Absatz 2'Nr. 2 wird durcki folgende Bestimmung ersetzt :
«2. die in Artikel 162 erwshnten Inspektoren und beigeordneten Inspektoren vom Künig auf Vorschlag oder nach

Stellungnahme, des Atisschusses des Dienstes für verwaltt ngstichnische Kontrolle ernannt.. Die in Artikel 160
erwshnten Vertreter der Versicherungstrsgér nehirien in dieser Angelegenheit tnitberatendét Stiinme an défi Sitzungen
teil : Die vorerwahnten Inspektoren und beigeordneten Inspektoren werden vom K&nig entlassen und aus detn Dienst
entfernt.r>

Art. 116 - Artikel 213 §' 2 desselben koordinierten Gesétzes wird durch' folgenden Paragraphen ersetzt :
«§ 2 - Vorbehaltlich anderslautender Bestimmung im vorliegènden koor iinierten Gesetz sind die Artikel 9 bis 12

des Gesetzes vom 25 . April 1963 liber die Verwaltung der Einrichtunge i offentlichen Interesses für soziale Sicherheit
und Sozialfürsorge anwendbar auf die mit der taglichen Geschaftsführung beauftragte Person und ihren Stellvertreter.
Artikel 9 desselben Gesetzes 1st darüber hinaus auf die leitendén Bèamten ánwendbar.

Der Künig bestimmt'nach Stellungnahme des Nationalen Arbeitsrates, weiche Bestimmungen des vorerwslmten
Gesetzes vom 25. April 1963 auf die im vorliegenden koordiniërten Gesetz vorgesehénen Rate, Ausschüsse,
Kommissionen und Kollegien anwendbar sind .»

Art. 117 - InArtikel 215 § 1 desselben Gesetzeswerden die Worter «Artikel 34 Nr. 1 Buchstabe c) und Nr. 4» durch
die Worter «Artikel 34 Nr. 1 Bùchstabe c), Nr. 4 and Nr. 7bis» ersetzt .

Abschnitt V- Abschaffung des Nationalen Pensionsfonds für Bergarbeiter
Art. 118 - Artikel 2 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und Entschsdigungs-

pflichtversicherung wird wie folgt abgesndert :
1. Buchstabe f) wird durch folgende Bestimmung ersetzt:
«J) «Besonderen Diensten» : die Dienste für Gesundheitspflege, Entschadigungen, medizinische Kontrolle und

verwaltungstechnische Kontrolle und das in Artikel 78bis § 3 des vorliegenden Gesetzes vorgesehene administrative
Büro,» .

2 . Der Artikel wird durch einen Buchstaben r) mit folgendem Wortlaut erganzt :
r) «Generalverwalter» : der Generalverwalter des Instituts, vorbehaltlich gegenteiliger Angabe .»
Art. 119 - Artikel 12 Nr. 7 desselben koordinierten Gesetzes, ersetzt durch Artikel 143 des vorliegenden Gesetzes,

wird wie foigt abgesndert:
1. Die Worter «in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1, Ibis, 6 bis 9,12 bis 20 und 23» werden durch die Worter « n Artikel 191

Absatz 1 Nr.1, Ibis Buchstabe a), 6 bis 9, 12 bis 21 und 23» ersetzt.
2. Nach den Wbrtem «dem Zweig Entschadigungen» werden die Worter «und dem aufgrund des ErlaBgesetzes

`vom 10 . Januar 1945 über die soziale Sicherheit der Bergarbeiter und der innen gleichgestellten Personen vorgesehenen
Zweig Invaliditstspensionen» hinzugefügt .

Art. 120 - In dasselbe koordinierte Gesetz wird ein Artikel 80bis mit folgendem Wortlaut eingefügt :
«Der Geschaftsführende Ausschut3 für Bergarbeiter :
1 . ist zustandig für die Anwendung der Bestimmungen über die durch das Erlaegesetz vom 10 . Januar 1945 über

die soziale Sicherheit der Bergarbeiter und der innen gleichgestellten Personen vorgesehenen Invaliditatspensionen,
2. schlie1t die Rechnungen ab und stellt den Haushaltsplan der Invaliditatspension der Bergarbeiter auf,
3. erstellt einen Jahresbericht,
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4. entscheidet im Rahmen seiner Zustandigkeit über die Erhebung von Rechtsklagen.
Im Dringlichkeitsfall kann der leitende Beamte des administrativen Büros über die Erhebung von Rechtsklagen

entscheiden . Diese Klagen werden dem in Artikel 78bis erwahnten Geschaftsführenden Ausschul3 bei seiner nachsten
Sitzung zur Genehmigung vorgelegt . Wird die Genehmigung verweigert, ist eire eingeleitete Kiage zurückzunehmen,

5. erstellt seine Geschaftsordnung end legt sie dem Konig zur Billigung vor,
6. schlagt dem Allgemeinen Ausschus den Haushaltsplan der Verwaltungskosten des adminüstratven Büros vor.»
Art. 121 - Artikel 177 Absatz 1 desselben koordinierten Gesetzes wird edurch folgende Bestimmung ersetzt:
«Art . 177 - Mit Ausnahme des Personals, das dem in Artikel 78bis § 3 erwahnten administrativen Büro -

zugewiesenen ist, wird das Personal des Instituts vom Generalverwalter, dem ein beigeordneter Generalverwalter
beisteht, geleitet .»

Art. 122 - Artikel 181 desselben koordinierten Gesetzés wird wie folgt abgeandert:
1. Absatz 1 wird,durch folgende Bestimmung ersetzt :
«Der Generalverwalter, dem der beigeordnete Generalverwalter beisteht, übt die Befugnisse in bezug auf die

tagliche Geschaftsführung aus, die ihm vom Allgemeinen Ausschus und von den Verwaltungsorganen der- besonderen
Dienste in ihrer Geschaftsordnung übertragen werden .P

2. In Absatz 3 werden zwischen den Wirtern «der anderen Verwaltungsorgane» und dem Wort «beauftragt» die
Worter «der besonderen Dienste» eingefügt .

3. In Absatz 7 werden zwischen den W6rtern «kunnen die Verwaltungsorgane» und den Wortérn «enter
Bedingungen» die Wurter «der besonderen Dienste» eingefügt .

4. Der Artikel wird durch folgenden Absatz erganzt :
«Im Sinne des vorliegenden Artikels umfassen die besonderen Dienste nicht das in Artikel 78bis § 3 erwahnte

administrative Büro.»
Art. 123 - In dasselbe koordinierte Gesetz wird ein Artikel 181bis mit folgendem Wortlaut eingefügt :
«Art. 181bis - Der Generalverwalter des in Artikel 78bis § 3 erwahnten administrativen Büros übt die_Befugnisse

in bezug auf die tagliche Geschaftsführung aus, die ihm vom Allgemeinen geschaftsführenden Ausschus und vom
Geschaftsführenden Ausschus für Bergarbeiter übertragen werden .

Der Generalverwalter des administrativen Büros wohnt den Sitzungen des Allgemeinen geschaftsführenden
Ausschusses und des Geschaftsführenden Ausschusses für Bergarbeiter bei :_ Er ist mit der Ausführung der Beschlüsse
des Allgemeinen Ausschusses, insoweit sie das administrative Büro betreffen, und des Geschaftsführenden
Ausschusses für Bergarbeiter beauftragt .

Er nimmt das Sekretariat des Geschaftsführenden Ausschusses für Bergarbeiter wahr.
Der Generalverwalter des administrativen Büros ruft die Rechtsprechungsorgane an gemal3 den in Anwendung

von Artikel 80bis Nr. 4 gefaBten Beschlüssen .
Er geht keine persunlichen Verpflichtungen ein und ist nur für die Erfüllung seiner Aufgabe verántwortlich . -
Ist der Generalverwalter des administrativen Bilros verhindert, werden seine Befugnisse von eirem Beamten des

administrativen Bilros ausgeübt, der vom Allgemeinen AusschuB auf Vorschlag des Geschaftsführenden Ausschusses
für Bergarbeiter bestimmt wird .

Um die Erledigung der Verwaltungsangelegenheiten zu erleichtern, kunnen der Allgemeine geschaftsführende
AusschuB und der Geschaftsführende Ausschu$ fur Bergarbeiter unter Bedingungen, die sie bestimmen, den
Generalverwalter des adn inistrativen Bilros érmachtigen, den in Artikel 78bis § 3 erwahnten Beamten einen Teil seiner
Befugnisse zu übertragen .»

Art. 124 - Artikel 186 desselben koordinierten Gesetzes wird durch folgenden Absatz erganzt:
«Bei Übertragungenán das Institut, die zur Erstellung getrennter Stellenplane und Sprachkader führen, kann der

Konig jedoch fur eine von Ilun,festgelegte Dalier als Übergangsmasnahme die 1 ;Jbertragung, den Dienstgradwechsel
und die Befurderung zwischen diesen beiden Planen beziehungsweise Kadere untersagen .»

Art. 125 - Artikel 191 Nr, ibis Buchstabe b) desselben koordinierten Gesetzes wird aufgehoben.

( . . .)

Abschnitt VII - Beitrag auf den Umsatz pharmazeutischer Produkte
Art. 133 - Artikel 191 Nr. 15 des. am 14. juli 1994 koordinierten Gesetzés über die Gesundheitspflege- und

Entschadigungspflichtversicherung, abeandert durch den Kuniglichen Erlas vom 12. August 1994 und das Gesetz
vom 20. Dezember 1995, wird durch folgende Bestimmung_ersetzt :

«15. dem Erfrag eines Beitrags auf den Umsatz, der auf dem belgischen Markt für die Arzneimittel erzielt wird, die
in den Listen eingetragen sind, die dem Koniglichen Erlall vom 2. September 1980 zur Festlegung der Bedingungen,
enter denén sich die Kranken- und Invalidenpflichtversicherung an den Kosten der Fertigárzneimittel und der ihnen
gleichgesètzten Produkte beteiligt, beiliegen .

Dieser Beitrag geht zu Lasten der pharmazeutischen Betriebe, die diesen Umsátz im Jahr erzielt haben, das dem
Jahr vorangeht, für das der Beitrag geschuldet wird .

Für die Jahre 1995,1996 end 1998 wird die Huhe dieses Beitrags auf 2,3 beziehungsweise 4 Prozent des Umsatzes
festgelegt, der 1994, 1995 beziehungsweise 1997 erzielt worden ist.

Der Gesamtumsatz, der aufgrund des Herstellerpreises oder Preises ab Importeur berechnet wird, ist Gegenstand
einer Erklarung, die pro Verpackung für den uffentlichen Verkauf oder - in Ermangelung einer solchen Verpackung -
pro Einzelverpackung der in Absatz 1 erwahnten Arzneimittel aufgegliedert sein mus.

Die vorerwahnten Erklarungen mussen -datiert, unterzeichnet, für wahr und richtig erklart sein end per
Einschreibebrief beim Dienst für Gesundheitspflege des Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung,
Avenue de Tervuren 211, 1150 Brussel eingereicht werden . Für die Jahre 1995, 1996 und 1998 müssen sie vor dem
1. Februar 1996, dem 1 . November 1996 beziehungsweise dein 1 . Februar 1998 eingereicht werden.

Für die Jahre 1995, 1996 end 1998 mus der Beitrag vor dem 1 . Marz 1996, dein 1 . Dezember 1996 beziehungsweise
dem 1. Marz 1998 auf das Konto Nr. 001-1950023-11 des Landesinstituts für Kranken- und Invalidenversicherung mit
dem Vermerk «Beitrag Umsatz 1994», «Beitrag Umsatz 1995» beziehungsweise «Beitrag Umsatz 1997» überwiesen
werden .

Der vorerwahnte Dienst sorgt für die Einziehung des vorerwahnten Beitrags und für die Kontrolle.
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Der Schuldner, der den vorerwahnten Beitrag nicht innerhalb der in Absatz 6 festgelegten Fristen entrichtet,
schuldet deur Institut einen Zuschlag in Hohe von 10 Prozent dieses Beitrags und auf diesen Beitrag berechnete
Verzugszinsen, die dem gesetzlichen Zinssatz entsprechen.

Der Ailgemeine Rat kann dein in Absatz 2 erwahnten Schuldner eine Befreiung von oder eine Ermafigung des
BeitragszuscNags oder der Verzugszinsen gewahren, vorausgesetzt, dag :

- der betreffende Schuldner alle früheren Zahlungen in der festgelegten Frist geleistet hat,
- der in Absatz 3 erwahnte Umsatz innerhalb der festgelegten Frist mitgeteilt worden ist und sourit die Kontrolle

der geschuldeten Betrage moglich war, "
- der Schuldner ordnungsgemaB rechtfertigen kaan, dag es ihm unmoglich war, den geschuldeten Betrag

innerhalb der festgelegten Frist zu entrichten.
Die vom Allgemeinen Rat bewilligte Befreiung kann nur vollstandig sein, ween der Schuldner:
- entweder einen Fall hoherer Gewalt nachweisen kanis, das heit ein Ereignis, das ihm vollig fremd und

unábhangig von seinem Willen ist ; vernünftigerweise unvorhersehbar und menschlich geselen unüberwindbar ist und
das es ihm vollkommenunmoglich emacht hat, sein Verpflichtung innerhálb der vorgesehenën Fristen zu erfüllen;
darüber hinaus darf sick der Schuldner keinen Feller in bezug auf die Ereignisse vorzuwerfen haben, die dein
Aufkommen dieser fremden Ursache vorangegangen sind, sie vorbereitet oder begleitet haben,

oder nachweisen kann, dag er zuur Zeitpunkt der Falligkeit der Zahlung eine unbestrittene, fallige
Schuldforderung besa6, aufgrund deren es ihm nicht moglich war, seiner Verpflichtung innerhalb der vorgesehenen
Frist nachzukommen, und dag er den Allgemeinen Rat davon in Kenntnis gesetzt hat,

oder ordnungsgemaR nachgewiesene zwingende Gründe geltend machen kano .
Bei allen anderen auBergewohnlichen Umstanden, für die der Schuldner den Nachweis erbrin en kann, kann der

Aligemeine Rat eine ErmaQigung des Beitragszuschlags and/oder der Verzugszinsen urn die Halte bewilligen.
Der Verzugszins gemaft dem gesetzlichen Zinssatz ist anwendbar auf den Betrap, der innerhalb der festgelegten

Frist nicht geza t worden ist, und wird nach Verhaltnis der Anzahl Tage berechnet, die zwischén dem Datum, ais em
die Zahlung hatte erfolgen müssen, und dem Datum, an derft die Zahlung tatsachlich erfolgt ist, verstrichen sind .

Einnahmen, die auf vorerwahnten Beitrag zuruckzuführen sind, werden in der Rechnung der Gesundheitspfle-
gepflichtversicherung des Rechnungsjahres 1995 für den Beitrag Umsatz 1994 und des Rechnungsjahres 1996 für den
Beitrag Umsatz 1995 aufgenommen .»

Art. 134 - In Artikel 191 desselben koordinierten Gesetzes wird eine Nummer 15bis mit folgendem Wortlaut
eingefügt:

«15bis . dein Ertrag eines Zusatzbeitrags auf den Umsatz, der auf dein belgischen Markt für die inArtikel 34 Nr. 5
Buchstabe b) und c) erwahnten Arzneimittel erzielt wird, die in den' Listen der rückzahlbáren pharmazeutischen
Lieferungen eingetragen sind und die von einer Krankenhausapotheke oder einero Arzneimitteldepot zugunsten von
in einero Krankenhaus aufgenommenen Begünstigten oder zugunsten vonnicht in einem Krankenhaus aufgenomme-
nen Begünstigten abgegeben werden.

Diesèr Beitrag geht zu Lasten der pharmazeutischen Betriebe, die diesen Umsatz im Jahr erzielt haben, das dein
Jahr vorangeht, für das der Beitrag geschuldet wird .

Für: das Jahr 1998 wird die Hohe diesel Beitrags auf 4 Prozent des Umsatzes festgelegt, der'wahrend des
Jahres 1997_erzielt worden ist . '

Der Konig bestimmt die Modalitaten der Anwendung der vorliegenden Bestimmung, insbesondere was die
Erklarung, Kontrolle, Eintreibung und Verteilung des Ertrags end den Teil davon betrifft, der für die Finanzierung
anderer Gesundheitspflegeversicherungsregelungen bestimmt ist .

Der Schuldner, der den geschuldeten Beitrag nicht innerhalb der voze Konig fes!gelegten Frist entrichtet, schuldet
dem Institut einen Zuschlág und Verzugszinsen, deren Hohe end Anwendungsbedingungen vom Konig festgeleSt
werden. Der Zuschlag darf jedoch nicht mehr als 10 Prozent des geschuldeten Beitrags betragen, und die
Verzugszinsen, die auf diesen Beitrag erhoben werden, dürfen den gesetzlichen Zinssatz nicht übersteigen .

Der Kánig bestimmt ebenfalls, enter welchen Bedingungen das Institut dem im vorhergehenden Absatz
erwahnten Schuldner eine Befreiung von oder eine Erma&igung des Beitragszuschlags oder der Verzugszinsen
gewahren kanis .»

Art. 135 - Artikel 134 trilt an dein vom Konig durch eihen im Ministerrat beratenen Erlag bestimmten Datum in
Kraft.

(. ..)
Art. 138 - Vorliegender Abschnitt wird wirksam mit 1 . januar 1996 .

Abschnitt VIII -- Finanzielle Bestimmungen

(. ..)
Art. 142 - In Artikel 189 des am 14 . Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und

Entschadigungspflichtversicherung werden die Worter «beim Institut, bei der Hilfskasse für Kranken- und
Invalidenversicherung und bei der Kasse für Gesundheitspflege der Nationalen Gesellschaft der Belgischen
Eisenbahnen» durch die Worter «beim Institut und bei der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung» ersetzt.

Art 143 - Artikel 12 Nr. 7 desselben koordinierten Gesetzes wird durch folgende Bestimmung ersetzt :

«7. weist die in Artikel 191 Absatz 1 Nr. 1, ibis, 6 bis 9, 12 bis 20 und 23 erwahnten Einnahmen dem Zweig
Gesundheitspflege und dem Zweig Entschadigungen enter den Bedingungen zu, die durch oder aufgrund des
vorliegenden koordinierten Gesetzes vorgesehen sind,» .

Art. 144 - InArtikel 203 § 4 Absatz 2 desselben koordinierten Gesetzes werden die Worter «auf der Grundlage der
Aussichten in bezug auf die Beschaftigung und in bezug auf die Beitrage des Landesamtes für soziale Sicherheit, des
Landesamtes für soziale Sicherheit der provinzialen und lokalen Verwaltungen und des Nationalen Pensionsfonds für
Bergarbeiter» gestrichen .

Art. 145 - Artikel 207 desselben koordinierten Gesetzes wird aufgehoben .
Art. 146 - InArtikel 217 Absatz 1 desselben koordinierten Gesetzes werden die Worter «Er bestimmt ebenfalls den

Teil dieser Ausgaben, der für die Berechnung der staatlichen Subvention berücksichtigt wird, die erwahnt ist in
Artikel 191 Absatz 1 Nr. 3 and in Artikel 32 § 2 des Koniglichen Erlasses vom 30. Juli 1964 zur Festlegung der
Bedingungen, gemaS denen die Anwendung des Gesetzes vom 9. August 1963 zur Einführung and Regelung der
Gesundheitspflege- and Entschadigungspflichtversicherung auf Selbstandige ausgedehnt wird .» gestrichen.
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Art. 147 - Artikel 191 Absatz 1 Nr. 7 Absatz 10 desselben koordinierten Gesetzes, ersetzt durch den Kóniglichen
Erlal3 vom 12. August 1994, wird durch folgende Bestimmung ersetzt :

«jede Auszahlungseinrichtung ist verpflichtet, sick beim Institut registrieren zu lassen und alle Angaben
mitzuteilen, die im Rahmen der Ausführung dieser MaBnahme und des Artikels 9bis des Gesetzes vom 15. Januar 1990
über die Errichtung und Organisation einer Zentralen Datenbank der sozialen Sicherheit angefordert werden,» .

Art. 148 - In Artikel 192 Absatz 2 desselben koordinierten Gesetzes, ersetzt durch den K~niglichen Erlal3 vom
12 . August 1994 und abgeandert durch das Gesetz vom 20. Dezember 1995, werden die Wórter «, und den in Artikel 195
§ 4 erwahnten Mehrbetrag der Verwaltungskosten der Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung» gestrichen .

Art. 149 - Artikel 195 desselben koordinierten Gesetzes; abgeandert durch das Gesetz vom 20 . Dezémber 1995, den
KSniglichen Erlaf3 vom 17. Marz 1997 and den Kóniglichen Erlal3 vom25. April 1997, wird wie folgt abgeandert :

1 . Paragraph 1 Nr. 1 zweiter Satz wird durch folgende Bestimmung ersetzt :
«Die in Nr. 2 Absatz 1 und Nr. 3 erwahnten jahrlichen Betrage werden auf der Grundlage der Ausgaben für

Gesundheitspflege und Entschadigungen unter die Regelungen und Zweige verteilt.» 2
. Paragraph 1 Nr. 2 Absatz 1 wird durch folgende Bestimmung ersetzt :

«Die Verwaltungskosten der fünf Landesverbande werden auf 24 106,1 Millionen Franken für das Jahr 1996
festgelegt.»

3. In § 1 Nr. 2 Absatz 5 werden die Wórter «und die Hilfskasse für Kranken- und Invalidenversicherung»
gestrichen .

4. Paragraph 1 Nr. 3, gestrichen durch den-Kániglichen Erla13 vom 17 . Marz 1997, wird mit folgendem Wortlaut
wieder aufgenommen:

«Die Hilfskasse für Kranken- und Inválidenversicherung erhalt jahrliçh den Gegenwert ihrer tatsachlichen
Verwaltungskosten nach Abzug der Zusatze, die ihr in Anwendung der Paragraphen 2 und 3 und in Anwendung
internationaler Abkommen bewilligt werden .»

5. Paragraph 4 wind aufgehoben.
Art. 150- Artikel 200 desselben Gesetzes, abgeandert durch den Kóniglichen Erlaf3 vom 12. August 1994 und durch

das Gesetz vom 20. Dezember 1995, wird durch folgende Bestinmung ersetzt :
«Art. 200 - § 1 - Die Rechnungen, so wie sie in Artikel 12 Nr. 5 des Gesetzes vorgesehen sind, werden spatesten

neun Monate nach Ablauf des Rechnungsjahres abgeschlossen .
§ 2 - Das kumulierte Buchführungsergebnis der Rechnungen pro Versicherungstrager der Gesundheitspflege-

pflichtversichèrung der allgemeinen Regelung und der Regelung für Selbstandige werd auf dem Stand blockiert, auf
dem es sich nach Absd-dull dieser Rechnungen für das Rechnungsjahr 1994 befand .

§ 3 - Ab Inkrafttreten der in Artikel 196 § 1 erwahnten zweiten Phase :
1. werden die rückforderbaren Vorschüsse in Hóhe von 2 770 000 000 Franken und von 2 066 000 000 Franken, die .

der Staat den Versicherungstragern 1974 beziehungsweise 1979 über das Institut bewilligt hatand die als Schulden der
Versicherungstrager gegenüber dem Institut eingetragen Bind, mit dem Institut übér das laufende Konto verrechnet,

2. übernimmt das Institut die Schuld der Versicherun rager, die auf die rückforderbaren Vorschüsse in Hóhe von
720 000 000 Franken zurückzuführen ist, die der Staat 19901 und 1971 bewilligt hat,

3. wird der Betrap in Hóhe von 848196 293 Franken, der am 31. Dezember 1994 im besonderen Rücklagenfonds
eingetragen war, der in Artikel 203 § 3 Absatz 5 und 6 erwahnt ist, so wie diese vor Inkrafttreten des Ktiniglichen
Erlasses vom 12. August 1994 zur Ausführun% von Artikel 204 § 2 des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die
Gesundheitspflege- und Entschadigungspfhchtversicherung anwendbar waren, den Versicherungstragem in der
allgemeinen Regelung im Verhaltnis zu ihrem jeweíligen Afteil an diesern Fonds definitiv zuerkannt,

4. werden .die in § 2 erwahnten kumulierten Buchführungsergebnisse der Versicherungstrager nach den
Anpassungen, die sich aus der Anwendung der vorerwahnten Nummer 3 ergeben, ob im Plus oder im Minus, vom
Institut übernommen .

§ 4 - Das kumulierte Buchführungsergebnis der Gesundheitspflegepflichtversicherung, das sich aus der
Anwendung von § 3 ergibt, wird nacheinander beglichen durch: . .

1. definitive Zuweisung der in § 3 Nr. 1 und 2 weiter oben erwahnten, vom Staat bewilligten rückforderbaren
Vorschüsse in Hóhe von insgesamt 5 556 000 000 Franken an das Institut, zugunsten der Gesundheitspflegepflichtver-
sicherung,

2. Zuweisung über die globale Finanzverwaltung des Sozialstatuts der Selbstandigen der notwendigen Mittel zur
Tilgung der am 31. Dezember 1994 laufenden Anleihen in Hóhe von 14 055 000 000 Franken an das Institutin
Ausführung von Artikel 8 § 2 des Kóniglichen Erlasses vom 18. November 1996 zur Einführung einer globalen
Finanzverwaltung in das Sozialstatut der Selbst~ndigen in Anwendung von Titel VI Kapitel I des Gesetzes vom
26. Juli 1996 zur Modernisierung der sozialen Sicherheit und zur Sicherung der gesetzlichen Pensionsregelungen,

3. Zuweisung durch die LASS-Globalverwaltung der notwendigen Mittel an das Institut zur Tilgung der am
31. Dezember 1994 laufenden Anleihen in Hóhe der folgenden Betrage :

1995: 1376 000 000 Franken,
1996: 3 985 000 000 Franken,
1997: 3 283 333 333 Franken,
4. Zuerkennung durch die LASS-Globalverwaltung der notwendigen Mittel an das Institut zur Tilgung der am

31. Dezember 1997 laufenden und vor dem 31 . Dezember 1994 aufgenommeneri Anleihen in Hóhe von 14 716 666 667 Fran-
ken,

5. Zuweisung des in § 5 erwahnten Betrags an das Institut,
6. Zuweisung, in Abweichun von Artikel 193 § 2, des Betrags, der am 31. Dezember 1994 in dem in Artikel 41 Nr. 2

des Kóniglichen Erlasses vom 20.JJuli 1971 zur Einführung einer Arbeitsunfahigkeitsversicherungsregelung zugunsten
der Selbstandigen erwahnten Rücklagenfonds eingetragen war, zugunsten der Gesundheitspflegepflichtversicherung
der Regelung der Selbstandigen,

7. Zuweisung, in Abweichung von Artikel 193 § 2, des Betrags, der am 31. Dezember 1994 in dem in Artikel 80 Nr. 2
vorgesehenen Rücklagenfonds eingetragen war, begrenzt auf den Betrap des kumulierten Buchführungsergebnisses
der Gesundheitspflegeversicherung nach Anwendung der Nummerra 1 bis 6 weiter oben, zugunsten der Gesundheits-
pflegepflichtversicherung .

§ 5 - Die LASS-Globalverwaltung und die globale Finanzverwaltung des Sozialstatuts der Selbstandigen führen
den' Institut vor dem 31 . Dezember 2005 den Betrag zu, der dem Saldo des laufenden Kontos des Instituts gegenüber
den Versicherungstragem entspricht, der sich aus der in § 3 Nr . 4 erwahnten Übernahme der kumulierten Ergebnisse
der Versicherungstrager ergibt .

§ 6 - Der Konig bestimmt durch einen im Ministerrat beratenen Erlag für die in § 4 Nr . 1, 5 und 7 erwahnten Betrage
. den Verteilerschlüssel zwischen der aligemeinen Regelung und der Regelung für Selbstandige.»
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Abschnitt IX - Sonstige Bestimmungen
Art. 15'1- In Artikel 2 Buchstabe b) des am 14. Juli 1994 koordinierten Gesetzes über die Gesundheitspflege- und

Entschadigungspflichtversicherung werden die Wárter «die Sozialfürsorge» durch die WSrter «die Sozialen Angele-
genheiten» ersetzt .

Art. 152 - In Artikel 211 § 1 Absatz 2 desselben koordinierten Cesetzes, abgeandert durch das Gesetz vom
29 . April 1996, wird der Satz «Die ersten Wahlen finden spatesten am 30 . Juni 19.97. statt.» gestrichen .

Abschnitt X - Inkrafttreten
Art. 153 -- Artikel 139 wird wirksam mit 1. Januar 1995 .
Die Artikel 148 und 149 Nr. 2 bis 5 werden wirksam mit 1 . Januar 1996.
Artikel 149 Nr. 1 wird wirksam mit 1 . Janùar 1997.
Artikel 91 wird wirksam mit 10 . Mai 1996 .
Artikel 98 trilt am 1. Januar 1998 in Kraft.
Artikel 101 trilt am 1. Dezember 1998 in Kraft .

( . . .)
KAPITEL XII - Konzertierungsstruktur

Art. 195 - Artikel 206 § 2 des am 14 . juli 1994 koordinierten Gesetzes liber die Gesundheitspflege- und Entschadigungs-
pflichtversicherung, eingefügt durch das Gesetz vom 29 . April 1996, wird durch folgende Bestimmung ersetzt :

«§ 2 - Das Institut übermittelt dem in Artikel 155 des Gesetzes vom 29 . April 1996 zur Festlegung sozialer
Bestimmungen erwahnten technischen Büro die validierten Fakturierungsdateien in bezag 'auf die erfolgten
Aufenthalte . Der Konig legt Haufigkeit, Frist und Modalitaten für die Übermittlung dieser Daten fest .»

Wir fertigen dàs vorliegende Gesetz aus und ordnen'an, da1 es mit dem Staatssiegel versehen und durch das
Belgische Staatsblatt verüffentlicht wird . -

Gegeben zu Brussel, den 22. Februar 1998

Von Kônigs wegen:
Der Premierminister

J:L. DEHAENE -
Für den Minister des Innèrn, abwesend:
Der Minister des Offehtlichen Dienstes

A. FLAHAUT
Der Minister der Finanzen

Ph. ~STAPT
Der Minister des Haushalts

H. VAN ROMPUY
DerMinister der Volksgesundhéit und der Penionen

M. COLLA
Für die Ministerin der Beschaftigung und der Arbeit, abwesend :

Der Vizepremierminister und Minister des Haushalts
H. VAN ROMPUY

Für die Ministerin der Sozialen Angelegenheiten, abwesend :
Der Vizepremierminister und Minister der Wirtschaft und des Fernmeldewesens

E. DI RUPO
Der Minister der Landwirtschaft and der Kleinen und Mittleren Betriebe

K. PINXTEN
Der Minister der Justiz

S. DE CLERCK
Der Minister des Üffentlichen Dienstes

A. FLAHAUT
Der Staatssekretar für Soziale Eingliederung

J. PEETERS
Mit dem Staatssiegel versehen :

Für den Minister der Justiz, abwesend :
Der Minister der Landesverteidigung

J.-P. PONCELET

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 27 januari 2000 .

ALBERT
Van Koningswege

- De Minister van Binnenlandse Zaken,
A. DUQUESNE
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ALBERT

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 janvier 2000 .

ALBERT
Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,
A. DUQUESNE


